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B e s c h l u s s  
 

In dem Verfahren über  
die Verfassungsbeschwerde 

 
der Frau  

 
 

Beschwerdeführerin, 
 
gegen 
 

die Beschlüsse des Petitionsausschusses des Landtags Nord-
rhein-Westfalen vom 20. Februar 2024 – I.A.4/18-P-2023-
06417-00 – und vom 16. April 2024 – I.A.4/18-P-2024-06417-
01 –  

 
 
hat die 1. Kammer des  
 

VERFASSUNGSGERICHTSHOFS FÜR DAS LAND NORDRHEIN-WESTFALEN 

am 4. Juni 2024 

durch  

 

die Präsidentin Prof. Dr. D a u n e r - L i e b ,  

den Vizepräsidenten Prof. Dr. H e u s c h und 

den Richter Dr. R ö h l  

 

gemäß § 58 Abs. 2 und § 59 Abs. 2 VerfGHG  

 

einstimmig beschlossen:  

 

Die Verfassungsbeschwerde wird als unzulässig zu-
rückgewiesen. 
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G r ü n d e : 

 

I. 

 

Die Verfassungsbeschwerde betrifft eine Entscheidung des Petitionsausschusses 

des Landtags. 

 

Die Beschwerdeführerin legte unter dem 24. Oktober 2023 beim Landtag Nordrhein-

Westfalen eine Petition ein, die der Petitionsausschuss mit Beschluss vom 

20. Februar 2024 zurückwies. Eine hiergegen gerichtete Eingabe der Beschwerde-

führerin vom 29. Februar 2024 wies der Petitionsausschuss mit Beschluss vom 

16. April 2024 zurück, der der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 18. April 2024 

zur Kenntnis gebracht wurde. 

 

Gegen die Entscheidung über ihre Petition hat die Beschwerdeführerin mit Schreiben 

vom 29. April 2024, beim Verfassungsgerichtshof eingegangen am 2. Mai 2024, Ver-

fassungsbeschwerde erhoben. 

 

II. 

 

Die Verfassungsbeschwerde wird gemäß § 58 Abs. 2 Satz 1, § 59 Abs. 2 

Satz 1 VerfGHG durch die Kammer zurückgewiesen, weil sie unzulässig ist.  

 

Die Beschwerdeführerin hat vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde nicht den 

gegen die Entscheidung des Petitionsausschusses gegebenen Rechtsweg erschöpft. 

 

Gemäß § 54 Satz 1 VerfGHG kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöp-

fung des Rechtswegs erhoben werden. Gegen die – hier geltend gemachte – 

rechtswidrige Behandlung einer Petition durch den Petitionsausschuss des Landtags 

ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten eröffnet (siehe VerfGH NRW, Be-
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schlüsse vom 1. Dezember 2020 – VerfGH 150/20.VB-3, juris, Rn. 3, vom 18. Mai 

2021 – VerfGH 195/20.VB-2, juris, Rn. 11, und vom 21. November 2023 – VerfGH 

95/23.VB-2, juris, Rn. 5). Den Verwaltungsrechtsweg hat die Beschwerdeführerin 

aber vor Erhebung der Verfassungsbeschwerde nicht beschritten. 

 

Dafür, dass gemäß § 54 Satz 2 VerfGHG die Voraussetzungen für eine Vorabent-

scheidung ohne vorherige Rechtswegerschöpfung vorliegen, ist weder etwas vorge-

tragen noch ersichtlich. 

 

Prof. Dr. Dauner-Lieb Prof. Dr. Heusch Dr. Röhl 
 


